Nur mit Kärtchen

Zur medizinischen Versorgung von Migranten in Europa

VON YVONNE HOLL

"Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert" hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 1996 in ihrer Ottawa Charta als Ziel formuliert. Die Vereinten Nationen haben schon 30 Jahre zuvor in ihrer "Internationalen Konvention über ökonomische, soziale und kulturelle Rechte" das Recht aller Menschen auf den "höchsten erreichbaren Gesundheitszustand" festgehalten. Auch die Bundesrepublik hat sich diesem Ziel verschrieben.1973 unterzeichnete sie die Konvention - und verstößt nach Ansicht von Fachleuten doch täglich gegen sie. Faktisch seien Personen, die sich ohne gültige Papiere in Deutschland aufhalten, von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen. Das monieren die Ärztin Tanja Braun, die Soziologin Petra Brzank und die Psychologin Wiebke Würflinger. Sie sind drei von 24 Autoren des Buches Gut Versorgt? Migrantinnen und Migranten im Gesundheits- und Sozialwesen.

Hürden im europäischen Vergleich


Die Aufsatz-Sammlung dokumentiert das seit 1997 dritte von Berliner Ärzten initiierte Symposium zum Thema. Herausgeber sind die Politologin Theda Borde und der Oberarzt und Dozent Matthias David, beide vom Berliner Universitätsklinikum Charité. Jeweils mehrere Autoren beschäftigen sich speziell mit der ambulanten Versorgung oder den angebotenen Fortbildungen oder eben den illegalisierten Migranten. Dies und die Kürze der Referate machen Gut versorgt? lesbar, auch für Leute, die keine ausgewiesene Experten in jedem einzelnen Feld sind.

Den Fachleuten gelingt es überraschend schlüssig, Zusammenhänge zwischen sozialem Status und Gesundheitszustand von Ausländern herzustellen. Interessant ist vor allem auch der europäische Vergleich, den eben die Autorinnen Braun, Brzank und Würflinger zur Praxis der Gesundheitsversorgung von sans papiers, wie Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich heißen, vorgenommen haben. Nicht zuletzt mit Blick auf die offiziellen politischen Verlautbarungen und Erklärungen schildern sie, welche Möglichkeiten ein Illegalisierter, der verletzt ist, eine schwangere Migrantin oder ein traumatisierter Flüchtling, haben, behandelt zu werden, wenn sie in Deutschland, in Belgien, den Niederlanden oder Italien leben.

In Italien sowie in Frankreich sind die Hürden für kranke Migranten ohne Aufenthaltsstatus am niedrigsten: Rom führte vor fünf Jahren den so genannten temporary presence code ein. Das ist eine Art anonyme Krankenkassenkarte. Die Gesundheitszentren der Gemeinden geben die Codes aus. Wer sich so registrieren lässt, hat vollen Zugang zur medizinischen Grundversorgung, er wird behandelt wie jeder Italiener. Vorgesehen ist, dass diese Kranken selbst zahlen, wer allerdings erklärt, nicht genug Geld zu haben, ist davon ausgenommen. 1999 hat Italien umgerechnet 30 Millionen Euro für die Behandlung von Ausländern ohne Papiere ausgegeben. Ausdrücklich ausgeschlossen ist eine Meldung an Polizei oder Behörden. Die gleiche Regel gilt in Frankreich: Wer sich an das eigens geschaffene Amt AME wendet, kann sicher sein, nicht denunziert zu werden und hat ebenfalls vollen Zugang zur staatlichen Gesundheitsversorgung - ohne dafür zahlen zu müssen.

Braun, Brzank und Würflinger plädieren dafür, hierzulande ein ähnliches System einzuführen. Eine anonymisierte Chipkarte oder ein solcher Krankenschein sollten Menschen ohne Papieren den Zugang zu Krankenhäusern, Ärzten und anderen medizinischen Einrichtungen möglich machen. Das Gegenargument hoher Kosten weisen sie zurück. Groß angelegte Statistiken gibt es zwar nicht, wohl aber Einzelbeispiele, die belegten, dass die Kosten bezahlbar wären: So habe eine Umfrage des Berliner Flüchtlingsrates ergeben, dass die Verluste, die Berliner Krankenhäuser hätten, wenn sie illegalisierte Patienten kostenlos stationär behandeln würden, "wirtschaftlich nicht relevant" wären. Zudem schlagen die Expertinnen eine Pflichtbeteiligung von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden vor. Schließlich seien sie es, die von der Arbeitskraft der illegal Eingereisten profitierten.

Solchen Ideen im Weg stehen bislang jedoch zwei Paragraphen des Ausländergesetztes: Paragraph 76 verpflichtet Sozial- und Gesundheitsämter, sowie Krankenhäuser, unverzüglich Polizei oder Ausländerbehörde zu informieren, wenn "der Verdacht eines illegalen Aufenthaltes" besteht. Private oder konfessionelle Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte sind davon ausgenommen. Für sie gilt Paragraph 92a, laut dem "die wiederholt und zu Gunsten mehrerer Ausländer erfolgte Hilfe zum illegalen Aufenthalt" mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Ärzte, die Personen ohne Papiere behandeln, bewegen sich also auf unsicherem Terrain. Bislang ist allerdings laut den Autorinnen noch kein Fall einer strafrechtlichen Ahndung bekannt geworden.

Programme zur Notversorgung


Dennoch sind diese Paragraphen ausschlaggebend dafür, dass Deutschland im Vergleich ganz schlecht abschneidet. Zwar bieten etwa Spanien, Belgien und Holland auch keine Vollversorgung. Menschen ohne gültigen Aufenthaltspapieren wird dort eine Behandlung aber nicht verwehrt und oft gibt es Programme etwa zur Notversorgung. Der Blick in andere europäische Staaten zeigt nach Ansicht der Autorinnen auch, dass das Ausmaß der Versorgung weitestgehend vom politischen Willen abhänge. So würden sich die entsprechenden Angebote in Spanien je nach Regierung ständig verändern. Und Italiens Regierungschef Berlusconi ist bestrebt, das beispielhafte System seines Landes herunterzufahren.

Gerade durch die Vielzahl der Autoren bietet Gut versorgt? Informationen und Einblicke auch in die Ergebnisse und Erfahrungen niedrigschwelliger Angebote oder von Projekten aus den Ausland, zu denen kein allgemeiner Zugang besteht. Dass die Autoren sich nicht auf Berichterstattung beschränken, sondern selbstbewusst Forderungen formulieren und eigene Thesen anführen, ist ein weiteres Plus und macht das Buch zu einer Diskussionsgrundlage.
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